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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Der Nationalrat überwies in der Sommersession 2022 ein Postulat Bellaiche (glp, ZH) zur
Nutzung anonymisierter persönlicher Daten im öffentlichen Interesse. Der Bundesrat
soll Massnahmen zur Förderung der freiwilligen Bereitstellung von anonymisierten
persönlichen Daten (Datenspende) auf ihre Machbarkeit hin prüfen. Laut Postulantin
Bellaiche habe die Covid-19-Pandemie gezeigt, wie wichtig persönliche Daten für den
Schutz der öffentlichen Gesundheit, für die Planung von Massnahmen und für die
Forschung im Gesundheitswesen sein können. Wichtig sei dabei aber die Wahrung der
Privatsphäre der Datenspenderinnen und -spender. 
Der Bundesrat hatte die Ablehnung des Postulats beantragt, da die Bereitstellung
persönlicher, gesundheitsrelevanter Daten aus seiner Sicht bereits in der Strategie
«Gesundheit 2030» und in einem Postulat Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) ausreichend
berücksichtigt werde. 
Dieser Empfehlung folgten die SVP-Fraktion geschlossen und die FDP-Fraktion
grossmehrheitlich, was aber nicht zu einer Ratsmehrheit reichte: Die grosse Kammer
nahm das Postulat mit 108 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Der Bundesrat wird
folglich einen Bericht dazu ausarbeiten müssen. 1

POSTULAT
DATUM: 01.06.2022
LENA BALTISSER

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

In der Sondersession im Mai 2022 behandelte der Nationalrat die neuste
Mehrwertsteuerrevision, ein «Sammelsurium von Massnahmen» (Schneeberger), die
grösstenteils auf eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer abzielten. Daniela
Schneeberger (fdp, BL) und Céline Amaudruz (svp, GE) stellten dem Rat die Vorlage im
Namen der WAK-NR vor. Die Hauptpunkte der Revision waren in der Eintretensdebatte
kaum umstritten, die Fraktionen zeigten sich aber dennoch wenig begeistert von der
Revision: «Zu dieser Mehrwertsteuergesetzrevision haben Sie sich nicht mit grosser
Begeisterung geäussert», merkte denn auch Finanzminister Maurer an. Er wies jedoch
allfällige Kritik an der Vorlage gleich zu Beginn ans Parlament zurück: Der Bundesrat
habe neben minimalen, unumstrittenen Vereinfachungen lediglich vom Parlament
überwiesene Vorstösse umgesetzt. 
Der Nationalrat schuf nur wenige vom bundesrätlichen Entwurf abweichende
Regelungen: Unter anderem verlangte die Regierung aufgrund der Motionen Stöckli (sp,
BE; Mo. 18.4194) und von Siebenthal (svp, BE; Mo. 18.4363), im Ausland bewirkte
Leistungen der Reisebüros von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Damit solle «die
administrative Hürde für ausländische Reisebüros» gesenkt und der Schweizer
Tourismus gefördert werden, erklärte Schneeberger. Die Kommissionsmehrheit
beantragte jedoch erfolgreich die Ablehnung der neuen Regelung, um eine
Benachteiligung der Schweizer Reisebüros zu verhindern. Eine Minderheit Aeschi (svp,
ZG) hatte hier überdies die Leistungen von Wiederverkäufern im Tourismusbereich von
der Mehrwertsteuer ausnehmen wollen, fand damit aber keine Mehrheit.
Auch bei den Bereichen, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden sollen,
setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen den Bundesrat durch. Sie wollte neben den
bereits betroffenen Gesundheitseinrichtungen und neu auszunehmenden Leistungen
der koordinierten Versorgung (Motion Humbel: mitte, AG; Mo. 19.3892) auch Leistungen
von Tageskliniken und Ambulatorien von der Mehrwertsteuer befreien. Zudem sollte
auch das Anbieten von Anlagegruppen von Anlagestiftungen gemäss BVG zukünftig nicht
mehr der Mehrwertsteuer unterliegen. Stillschweigend wurden beide Änderungen
angenommen, erstere gegen einen Minderheitsantrag Birrer-Heimo (sp, LU). 
Des Weiteren schlug die Kommissionsmehrheit vor, dass Steuerpflichtige mit
steuerbaren Leistungen unter CHF 250'000 und ohne Wohn- und Geschäftssitz in der
Schweiz ihre Leistungen zukünftig direkt mit der ESTV abrechnen können und nicht wie
bisher eine Vertreterin oder einen Vertreter bestimmen müssen. Eine Minderheit Marti
(sp, BL) sowie Bundesrat Maurer wollten den diesbezüglichen Status quo verteidigen:
Diese Vertretenden dienten der Kommunikation mit den Steuerpflichtigen und seien
nötig, weil amtliche Dokumente nur im Inland zugestellt werden dürfen. Allerdings

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.05.2022
ANJA HEIDELBERGER
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folgte der Nationalrat seiner Kommissionsmehrheit. 
Ansonsten wurden zwar zahlreiche Minderheitsanträge diskutiert, von denen blieb
jedoch der Grossteil erfolglos. So schuf der Nationalrat zum Beispiel wie vom Bundesrat
vorgeschlagen die Plattformbesteuerung der Versandhandelsplattformen, wie sie in
der Motion Vonlanthen (damals noch cvp, FR; 18.3540) gefordert worden war. Da deren
Zahl geringer sei als diejenige der Verkäuferinnen und Verkäufer, könnten die
Lieferungen besser zugeordnet und identifiziert werden, erklärte Daniela Schneeberger
für die Kommission. Diese Änderung stiess denn auch nicht auf Widerstand. Vier
Minderheitsanträge Aeschi verlangten jedoch eine Präzisierung der Regelungen, um
eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Plattformen sowie der schweizerischen
gegenüber den ausländischen Plattformen zu verhindern. Finanzminister Maurer
empfahl diese Anträge zur Ablehnung, zumal die vom Bundesrat vorgeschlagene
Regelung «sehr komplex» sei und bei Änderungen «vieles aus dem Lot» geraten könne.
Die Minderheitsanträge wurden in der Folge verworfen. Ergänzend definierte der
Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Begriff «elektronische Plattform». 
Ein weiterer umstrittener Aspekt betraf die Besteuerung der Emissionsrechte. Gemäss
Kommissionssprecherin Schneeberger hatte das Bundesgericht in einem Urteil
entschieden, dass der Emissionshandel zu besteuern sei, um Missbrauch zu verhindern.
Daher habe der Bundesrat eine «generelle Bezugsteuerpflicht [unter anderem] bei der
Übertragung von Emissionsrechten» geschaffen. Diesem Vorschlag wollte die
Kommissionsmehrheit folgen, während eine Minderheit Aeschi den Handel mit CO2-
Emissionsrechten von der Mehrwertsteuer ausnehmen wollte: Die CO2-Zertifikate
seien Lenkungsabgaben. Da mit diesen kein Mehrwert geschaffen werde, müssten sie
auch nicht der Mehrwertsteuer unterstellt werden, argumentierte Thomas Burgherr
(svp, AG), der zudem einen weiteren Minderheitsantrag zu dieser Frage stellte.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen diese Einschätzung und erachtete den Kauf
von Emissionszertifikaten als «klar definierte Leistung». Auch diese Minderheitsanträge
fanden im Nationalrat keine Mehrheit. 
Diskussionen gab es auch um die zukünftige Möglichkeit für ein Gemeinwesen, «von
ihm ausgerichtete Mittel gegenüber dem Empfänger oder der Empfängerin ausdrücklich
als Subvention oder anderen öffentlich-rechtlichen Beitrag» zu definieren – sofern die
entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllt sind. Dies hatte eine Motion der WAK-SR
(Mo. 16.3431) gefordert. So stelle sich «immer die Frage, was eine Subvention» sei,
betonte der Finanzminister. Dadurch, dass die Gemeinwesen dies zukünftig festlegen
könnten, schaffe man in dieser Frage Klarheit. Dies bestritt jedoch eine Minderheit
Aeschi, die bezweifelte, dass die ESTV später entsprechende Klassifizierungen
akzeptieren werde. Wiederum folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit. 
Diskutiert wurde auch über die Frage, welche Güter zum reduzierten Satz besteuert
werden sollen. Der Bundesrat hatte diesbezüglich eine Änderung bei den Artikeln der
Monatshygiene beantragt, wie sie in der angenommenen Motion Maire (sp, NE; Mo.
18.4205) verlangt worden war. Eine Minderheit I Schneeberger wollte auf die Schaffung
dieser zusätzlichen Ausnahme verzichten, während eine Minderheit II Gigon (gp, VD) sie
um Windeln und Einlagen gegen Inkontinenz ergänzen wollte. Beide Anträge blieben
erfolglos, der Nationalrat blieb beim bundesrätlichen Vorschlag. Erfolglos blieb
überdies auch eine Minderheit Friedli (svp, SG) zur Unterstellung der
Beherbergungsleistungen unter den reduzierten Satz anstelle des Sondersatzes.
Insgesamt war in der Beratung lediglich ein Minderheitsantrag erfolgreich, nämlich
derjenige von Markus Ritter (mitte, SG) zur Beschränkung des Vorsteuerabzugs auf die
vom Vorsteuerabzug berechtigten Tätigkeiten. Heute gebe es beim Erwerb von
qualifizierten Beteiligungen einen Vorsteueranspruch «im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigten unternehmerischen Tätigkeiten». Auf zusätzlichen
anderen Tätigkeiten sei jedoch kein solcher Abzug möglich. Durch einen
Änderungsvorschlag der Kommissionsmehrheit entstünde jedoch neu auch auf
Letzteren ein Vorsteueranspruch, was nicht gerechtfertigt sei. Mit 105 zu 77 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) folgte der Nationalrat Ritter in dieser sehr technischen Frage. Die
SVP- und die FDP.Liberale-Fraktion hatten die Version der Kommissionsmehrheit
bevorzugt. 
Stillschweigend hiess die grosse Kammer unter anderem in Übereinstimmung mit einer
weiteren Motion Page (Mo. 17.3657) die Ausnahme der für eine Teilnahme an kulturelle
Anlässe verlangten Entgelte von der Mehrwertsteuer gut. Unbestritten war auch die
Schaffung einer Mithaftung für Mitglieder der geschäftsführenden Organe bei Serien-
Konkursen. Auch die jährliche Abrechnungsmöglichkeit für die Mehrwertsteuer stiess
im Nationalrat nicht auf Widerstand. 
In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat diese thematisch breite
Mehrwertsteuerrevision mit 129 zu 53 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. Sowohl die
ablehnenden Stimmen als auch die Enthaltung stammten von Mitgliedern der SVP-
Fraktion. Zudem nahm der Nationalrat auch die Petitionen von Campax mit dem Titel
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«Bloody unfair - runter mit der Tampon-Steuer!» (Pet. 19.2017) und von der
Jugendsession 2017 zur «Überarbeitung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV» (Pet.
18.2006) zur Kenntnis. 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Motion Humbel (mitte, AG) zur Schaffung eines gesetzlichen Vertrauensschutzes
für Fehlermeldesysteme in Spitälern stand während der Herbstsession 2021 auf der
Traktandenliste des Ständerats. Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) erläuterte als
Sprecherin der SGK-SR, dass sich die Kommission einstimmig für das Geschäft
ausspreche. Durch einen entsprechenden Schutz der Mitarbeitenden könnten die
Lernkultur in den Krankenhäusern gefördert und die Behandlungsqualität verbessert
werden. Nichtsdestotrotz gelte es neben dem Schutz der Mitarbeitenden auch die
Rechte der von Schadensfällen betroffenen Personen zu berücksichtigen.
Gesundheitsminister Berset zeigte sich zwar grundsätzlich mit dem Inhalt des
Vorstosses einverstanden, empfahl dem Stöckli allerdings trotzdem die Ablehnung der
Motion, da den Gesundheitsfachpersonen dadurch eine totale Immunität zugestanden
werde, was zu weit gehe. Wie bereits der Nationalrat nahm auch der Ständerat die
Motion einstimmig mit 34 Stimmen an. 3

MOTION
DATUM: 20.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Anfang Februar 2022 reichte die nationalrätliche SGK eine Kommissionsmotion zur
Ausarbeitung und Implementierung einer nachhaltigen Data-Literacy-Strategie in der
digitalen Transformation des Gesundheitswesens ein. Data-Literacy – oder
Datenkompetenz – bezeichnet laut Motion «die Fähigkeit, Daten kritisch zu erheben, zu
verwalten, zu evaluieren und anzuwenden». Im Rahmen eines Projekts sollen
Datenerhebungen und -verknüpfungen durchgeführt werden, mit denen die
Erfahrungen und Folgen von unterschiedlichen Behandlungsansätzen im Zuge der
Covid-19-Pandemie gesammelt und ausgewertet werden. Ein besonderes Augenmerk
gelte es auf den ambulanten Bereich zu legen. Zur Entwicklung geeigneter
Methodologien und Konzepte bedürfe es einer Zusammenarbeit von BAG, BFS,
Berufsverbänden, Fachpersonen aus dem Bereich der Statistik und der Data-Literacy
sowie den Akademien der Wissenschaften Schweiz. Yvonne Feri (sp, AG) und Benjamin
Roduit (mitte, VS) stellten dem Nationalrat das Kommissionsanliegen anlässlich der
Sondersession im Mai 2022 vor. Durch die Covid-19-Pandemie sei ersichtlich
geworden, dass zur tatsächlichen Verbesserung der Datennutzung mehr unternommen
werden müsse, als lediglich Fax durch E-Mails zu ersetzen. Es gelte, die gesammelten
Daten gezielt einzusetzen, miteinander zu vergleichen und zu verknüpfen. Denn «mehr
Daten [bedeuteten] nicht automatisch mehr Qualität». Gesundheitsminister Berset
versicherte, dass der Bundesrat diesen Bereich als wichtig und zentral erachte, empfahl
die Motion aber dennoch zur Ablehnung, da bereits einige Arbeiten dazu im Gange
seien. Dazu gehörten etwa eine Plattform des BFS zur Interoperabilität von Daten,
Berichte zur Verbesserung des Datenmanagements im Gesundheitsbereich und in
Erfüllung eines Postulats Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) sowie die Unterstützung des
Bundesrates für die Entwicklung der digitalen Kompetenzen in der universitären Lehre.
Mit 134 zu 45 Stimmen nahm die grosse Kammer das Geschäft dennoch an. Dabei
stammten alle 45 Gegenstimmen aus dem Lager des SVP-Fraktion. 4

MOTION
DATUM: 11.05.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

«Zugang zu rechtsmedizinischen Gutachten im Interesse der Patientensicherheit»
lautet der Titel einer Motion Humbel (mitte, AG). Damit forderte die Aargauer
Nationalrätin im November 2020 die Schaffung rechtlicher Grundlagen, die es
Ärztinnen und Ärzten ermöglichen soll, Einsicht in rechtsmedizinische Akten ihrer
verstorbenen Patientinnen und Patienten zu erlangen. Weil mit dem Hinschied der
Patientin oder des Patienten der Behandlungsvertrag und damit verbunden auch das
Recht auf Information erlösche, habe die Ärzteschaft bislang kein Recht auf
Einsichtnahme in die entsprechenden Dokumente, erklärte Humbel anlässlich der
Sommersession 2022. Die Informationen, die aus den Akten hervorgehen, wären jedoch
insbesondere zur Verbesserung der Patientensicherheit, der Qualitätskontrolle und der
Qualitätsverbesserung gewinnbringend. Wie die Motionärin hob auch
Gesundheitsminister Berset die Wichtigkeit der Patientensicherheit hervor. Er wandte

MOTION
DATUM: 01.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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allerdings ein, dass die EQK zurzeit ein Konzept für das Risikomanagement erarbeite
und in diesem Rahmen auch überprüfen werde, ob neben anderen Daten, die für die
Patientensicherheit von Bedeutung sind, auch rechtsmedizinische Gutachten
einbezogen werden sollen. Damit die EQK Zeit für ihre Arbeit habe und im Anschluss die
beste Vorgehensweise gewählt werden könne, forderte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion. Der Nationalrat nahm das Geschäft allerdings mit 115 zu 70 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Während sich die Fraktionen der SP, GLP, Mitte und der Grünen
geschlossen für das Anliegen aussprachen, stammten die Nein-Stimmen und die
Enthaltungen aus den Fraktionen der SVP und FDP. 5

Nachdem der Nationalrat einer Motion Humbel (mitte, AG) zum Zugang zu
rechtsmedizinischen Gutachten für die Ärzteschaft nach dem Tod ihrer Patientinnen
und Patienten im Sommer 2022 zugestimmt hatte, kam das Geschäft im Frühjahr 2023
in den Ständerat. Dort sprach sich Josef Dittli (fdp, UR) für die Mehrheit der SGK-SR
gegen den Vorstoss der Aargauer Gesundheitspolitikerin aus. Die Kommissionsmehrheit
befürworte zwar, dass es der Ärzteschaft möglich sein soll, aus begangenen Fehlern zu
lernen, allerdings sei es nicht in ihrem Sinne, dass eine «spezifische Regelung»
eingeführt werde. Stattdessen soll die Sicherheit der Patientenschaft systematisch
durch koordinierte Studien verbessert werden, ohne den Persönlichkeitsschutz der
Verstorbenen zu tangieren. Eine Minderheit rund um Peter Hegglin (mitte, ZG) betonte
aus der Perspektive der Patientensicherheit hingegen die Wichtigkeit der in der Motion
enthaltenen Forderung. Wie bereits die Mehrheit der ständerätlichen SGK empfahl
auch Gesundheitsminister Berset das Geschäft zur Ablehnung. Seines Erachtens
bedürfe es für die Verbesserung der Patientinnen- und Patientensicherheit ein
umfassendes Konzept, das verschiedene Aspekte – unter anderem das forensische
Gutachten und die behandelnde Ärzteschaft – einbeziehe. Im Gegensatz zur grossen
Kammer folgte das Stöckli der Empfehlung der Landesregierung. Mit 20 zu 15 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) lehnte der Ständerat die Motion ab. 6

MOTION
DATUM: 14.03.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2022, S. 881; Po. 20.3700
2) AB NR, 2022, S. 714 ff.
3) AB SR, 2021, S. 885 f.
4) AB NR, 2022, S. 747 f.
5) AB NR, 2022, S. 874 
6) AB SR, 2023, S. 207 ff.
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